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64D

nifchen Canèonen, welche die Schweizermünze nicht ein-
^

«»ai kennen: übrigens aber wünscht die Münzkommist
fion noch beauftragt zu werden, sobald fie sich über die
Verhältnisse des fremden im Land courfirende» Münzen
hinlänglich unterrichtet hat, Vorschlage über ihre außer
Umlausfttzung machen zu dürfen.

Dieser Antrag wird angenommen.

Die Fortsetzung des Münzgutachtens wird in Bê-
rathung genommen.

Der i2te uust> izte §. werden ohne Einwendung
Angenommen.

5. 14. F im m ermann glaubt, dieser §. würde
sehr große Unbequemlichkeiten im gemeinen Handel und
Wandel verursachen, und es sty durchaus nothwendig,
wenigstens den schweizerischen und französischen Gold-
münzen einen geftziichcn Wer-H zu bestimmen, weil doch
jedermann wissen muß,, zu welchemWerth man verpflicht
ket ist, dieselben anzunehmen, wenn man sie nicht gmrz-
lich außer Umlauf fetzen will, welches höchst unbequem
und unzweckmäßig ware.

Her; 0 gv. Eff. ist gleicher Meinung, und wünscht
daher Zurüstveisung dieses § an die Kommission. Kühn
stimmt aus voller Ueberzeugung zum Gutachten, weil
der Werth des Goldes täglich sein Verhältniß gegen das
Silber ändert, und zudem die Goldmünzen durch das
Beschneiden.zu viel an ihrem Werth vcrliehren, als daß
man ihnen einen von ihrem individuellen Gewicht unà
hangigen Werth gest?,lich einweisen tonne, ohne Gefahr
zu laufen von beschnittenen Dnplencn, die über 6pc.
«n ihren wahren Werth vcrlohren haben, überschwemmt
zu werden.

Koch bemerkt, daß sehr oft etwas in den Grund-
fatzen oder in der Theorie richtig ist, dessen Anwen-
dung aber so schwer w.n-e, daß man von derselben
sthr bald zurükkonimen würde; gerade von der Art ist
die Nichttaxinmg des Goldes, denn wenn dieses niche
tarirt wird, so kann es auch nicht in dem gewöhnst-
ch'cn Umlauf dienen, weil nicht jebcrman eine Solch
wage hat, und über jeden Dublonen einen besondern
Kaufkontrakt schließen kann, und neben dem Werth im
gewöhnlichen Verkehr kann immer noch von Kaufleuten
ein Handel mit dem Golde getrieben werden: in'Rüst
ficht der zu stark beschnittenen Goldmünzen kann zu-
gleich nsch ibr wahres innec'es Gewicht bestimmt wer-
den, welches sie haben sollen um Coursfahig zu seyn;
dah-r fodert er Nükweisung dieses Z. an die Com-'
Mission,

4Die Fortsetzung folgt.)

Vä-rländisH-gemeinnützige GeftAschaft w
Zürich.

Fünfte Sitzung, 14. Februar.
Das R'glemcnt war an der Tagesoednung, dÄd

sen sanfter Abschnitt behandelt wurde, welcher die
Wahlen belrist.

Sechster Abschnitt. Von den Commissionen.
Siebenter Abschnitt. Abänderung und ReviAo»

der Verfassung.
Diesen Abschnitten wird ein Anhang beigefügt,

nach welchem jährlich einem Mitglied aufgetragen
swird, cine historische mit Reflexionen begleitete Ueber«
ficht der Verhandlungen und Arb/iten der Gesellschaft
vorzulegen. Der Druk des Reglements wurde von
der Gesellschaft verworftn.

Ferner wurse der Gesellschaft ein Gutachten hon
der Commission vorgelegt, welches den Druk der
Vorlesungen betritt, in wie fern er vsn Seit« der
Gesellschaft bestimmt werden soll. Dasselbe räth soft
geube Unterschcchung an, entweder wünscht die Ge«
Gesellschaft den Druk der Vorlesung oder sie beschließt
denstiben; im erster» Fall würde die Gesekschaft ge»
gen den Verfasser einer Vorlesung den Wunsch ans-
fern, seine Arbeit einem grössern Publikum bs-
kannt zu machen; im leztern Fast wurde die Ge-
scllschast im Bewußtseyn des Werths derselben, i»
populärer und.gemeinnütziger Rüksicht den Druk der
Arbeit beschließen, und denselben auf ihre Kosten be-
sorgen, welche tm erstcrn Fall dem Verfasser zufallen
würde.

Dieses Gutachten ward eimnükhig angenommen.
Ferner wurde nach einigen Debatten folgendes

CoNkussisnalgutachken angewommen, welches anräih,
jede augeküudszte Vorlesung einem Mitglied zu über-
geben, welches dieselbe durchlesen, und nach beendig-
ter Vorlesung mit seine» Reflexionen den Anfang ma-
ch-n sollte.. Der Prästdrnt wird ein Möglich zu die«
ftr Arbeit ernennen, welchem es dann frei ficht, die
Ernennung anzunehmen. Auch können sich Mitglieder
beim Präsident einschreiben lassen, welche vine Vorle»
sung zu durchiesen wünschen, jedoch soll die Auswahl
des Präsidenten dadurch nicht beschränkt, seyn.

B. Egg las der Gesellschaft eine sehr zwek-
massige Vorlesung von B. Schulinspekkor Toggenbur-
ger, aìs Anrede an die Schusschrer seines Distrikts,
welcher nachte.' unter lautem Beifall zum correspondu
renden Mügüed angeuowmeu worden.

Auf die künftige Sitzung werden die in einer
ausserordcntlîchen Versammlung von der Gesellschaft
gewählten neuen ordentlichen und Eh ream it-
g lieber eingeladen, in welcher der B. Präsident
Füeßli die S'tzunH lnit einer Anrede über, den Zwek
der Gesellschaft eröffnen wird.
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